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BETRIEBSPENSIONSGESETZ 

 

 

Betriebspensionsgesetz, BGBl. Nr. 282/1990, in der Fassung 

 

BGBl. Nr. 335/1993 BGBl. Nr. 754/1996 BGBl. I Nr. 139/1997 BGBl. I Nr. 51/2002 

BGBl. I Nr. 8/2005 BGBl. I Nr. 82/2008 BGBl. I Nr. 22/2009 BGBl. I Nr. 58/2010 

 

Bundesgesetz vom 17. Mai 1990, mit dem betriebliche Leistungszusagen gesichert 
(Betriebspensionsgesetz - BPG), das Arbeitsverfassungsgesetz, das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz und das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz geändert werden 

Artikel I 

Abschnitt 1 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Sicherung von Leistungen und Anwartschaften aus Zusagen 
zur die gesetzliche Pensionsversicherung ergänzenden Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversor-
gung (Leistungszusagen), die dem Arbeitnehmer im Rahmen eines privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses 
vom Arbeitgeber gemacht werden. 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt auch für Zusagen gemäß Abschnitt 2 oder 2a an Mitglieder von Vertre-
tungsorganen juristischer Personen des Privatrechts, sofern 

 1. sie aus dieser Tätigkeit Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 25 EStG 1988) beziehen und 

 2. der Arbeitgeber Träger einer betrieblichen Pensionskasse ist oder zugunsten seiner Arbeitnehmer 
einer überbetrieblichen Pensionskasse beigetreten ist oder für seine Arbeitnehmer eine betriebli-
che Kollektivversicherung abgeschlossen hat. 

(3) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Leistungszusagen und Leistungen 

 1. im Rahmen von Arbeitsverhältnissen der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, im Sinne des 
Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287; 

 2. auf Grund der Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBl. Nr. 298; 

 3. die vom Arbeitgeber unmittelbar zu erfüllen, jederzeit ohne Angabe von Gründen widerruflich 
sind und keinen Rechtsanspruch auf Leistungen vorsehen. 

(4) Für Ansprüche im Sinne des Abs. 1 aus Unterstützungs- und sonstigen Hilfskassen gelten nur die 
Abschnitte 5 und 6. 

(5) Für Leistungen und Anwartschaften von Arbeitnehmern, die gemäß § 5 Abs. 1 Z 3 des Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, oder gemäß § 38 Abs. 3 des Nationalbankge-
setzes 1984, BGBl. Nr. 50 oder nach anderen vergleichbaren gesetzlichen Bestimmungen von der gesetz-
lichen Pensionsversicherungspflicht ausgenommen und bei natürlichen Personen oder juristischen Perso-
nen des Privatrechts beschäftigt sind, gilt dieses Bundesgesetz für jene Leistungen und Anwartschaften, 
welche die auf Grund von Versicherungszeiten und Bemessungsgrundlagen vergleichbaren Ansprüche 
nach dem ASVG übersteigen. 

Arten der Leistungszusagen 

§ 2. Leistungszusagen im Sinne des § 1 Abs. 1 sind Verpflichtungen des Arbeitgebers aus einseitigen 
Erklärungen, Einzelvereinbarungen oder aus Normen der kollektiven Rechtsgestaltung, 

 1. Beiträge an eine Pensionskasse oder an eine Einrichtung im Sinne des § 5 Z 4 Pensionskassenge-
setz (PKG), BGBl. Nr. 281/1990, zugunsten des Arbeitnehmers und seiner Hinterbliebenen zu 
zahlen; Prämien für eine betriebliche Kollektivversicherung an ein zum Betrieb der Lebensversi-
cherung im Inland berechtigtes Versicherungsunternehmen (§ 18f Versicherungsaufsichtsgesetz, 
BGBl. Nr. 569/1978) zugunsten des Arbeitnehmers und seiner Hinterbliebenen zu zahlen; Pensi-
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onskassenzusagen oder betriebliche Kollektivversicherungen haben jedenfalls eine Altersversor-
gung und Hinterbliebenenversorgung zu enthalten; Alterspensionen sind lebenslang, Hinterblie-
benenpensionen entsprechend der im Pensionskassenvertrag oder Versicherungsvertrag festge-
legten Dauer zu leisten; 

 2. Leistungen dem Arbeitnehmer und seinen Hinterbliebenen unmittelbar zu erbringen (direkte 
Leistungszusage); 

 3. Prämien für eine zugunsten des Arbeitnehmers und seiner Hinterbliebenen abgeschlossenen Le-
bensversicherung zu zahlen. 

Abschnitt 2 

Pensionskasse 

Voraussetzungen für Errichtung, Beitritt und Auflösung 

§ 3. (1) Die Errichtung einer betrieblichen Pensionskasse oder der Beitritt zu einer betrieblichen oder 
überbetrieblichen Pensionskasse bedarf mit Ausnahme der in Abs. 2 genannten Fälle nach Maßgabe des 
§ 9 Z 8 und § 15 Abs. 4 des Pensionskassengesetzes, BGBl. Nr. 281/1990, zur Rechtswirksamkeit des 
Abschlusses einer Betriebsvereinbarung oder in den Fällen des Abs. 1a eines Kollektivvertrages. Kollek-
tivvertrag oder Betriebsvereinbarung haben jedenfalls zu regeln: 

 1. Die Mitwirkung der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten an der Verwaltung der Pensions-
kasse oder Einrichtung im Sinne des § 5 Z 4 PKG; 

 2. das Leistungsrecht, dazu gehören insbesondere die Ansprüche der Anwartschafts- und Leis-
tungsberechtigten; die Höhe der vom Arbeitgeber zu entrichtenden Beiträge, die im Falle bei-
tragsorientierter Vereinbarungen mit der Pensionskasse betragsmäßig oder in fester Relation zu 
laufenden Entgelten oder Entgeltbestandteilen festzulegen sind; zusätzlich können variable Bei-
träge bis zur Höhe der vom Arbeitgeber verpflichtend zu entrichtenden Beiträgen vorgesehen 
werden; die allfällige Verpflichtung des Arbeitgebers zur Beitragsanpassung bei Auftreten von 
zusätzlichen Deckungserfordernissen; 

 3. die Voraussetzungen und die Rechtswirkungen der Auflösung einer betrieblichen Pensionskasse, 
wobei der Sicherung der Ansprüche der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten der Vorrang 
vor anderen Leistungen der Kasse zu geben ist; die Voraussetzungen für die Arbeitgeberkündi-
gung des Pensionskassenvertrages gemäß § 17 PKG und die Rechtswirkungen dieser Kündigung 
hinsichtlich der Ansprüche der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten. 

(1a) Eine Pensionskassenregelung kann in einem Kollektivvertrag vorgesehen werden, wenn 

 1. ein Kollektivvertrag zum Stichtag 1. Jänner 1997 eine betriebliche Al-
ters(Hinterbliebenen)versorgung vorsieht, oder 

 2. eine solche für einen nicht dem II. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974, 
unterliegenden Betrieb (oder ein Unternehmen) getroffen werden soll. 

(1b) Bei 

 1. Wegfall der kollektivvertraglichen Pensionskassenzusage durch Wechsel der Kollektivvertrags-
angehörigkeit oder 

 2. Erlöschen des Kollektivvertrages durch Kündigung 

werden die Regelungen des Kollektivvertrages über eine Pensionskassenzusage Inhalt des Arbeitsvertra-
ges des Anwartschaftsberechtigten. 

(1c) Bei sonstigem Erlöschen des Kollektivvertrages bleibt dem Anwartschaftsberechtigten die bis 
zur Beendigung seiner Nachwirkung (§ 13 ArbVG) erworbene Anwartschaft aus der Pensionskassenzu-
sage erhalten, wobei der Anwartschaftsberechtigte zum Zeitpunkt der Beendigung der Nachwirkung die-
selben Rechte (§ 6 Abs. 3) wie bei Widerruf der Beitragsleistung durch den Arbeitgeber hat. 

(2) Für Arbeitnehmer, die von keinem Betriebsrat vertreten sind oder für die kein Kollektivvertrag 
(im Sinne der Abs. 1 und 1a) gilt, bedarf der Beitritt zu einer Pensionskasse des vorherigen Abschlusses 
einer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber, die nach einem Vertragsmuster unter Berücksichtigung des § 18 
zu gestalten ist. Dieses Vertragsmuster hat die in Abs. 1 genannten Angelegenheiten zu regeln. 

(3) Werden Ansprüche ehemaliger Arbeitnehmer aus direkten Leistungszusagen auf eine Pensions-
kasse übertragen, ist Abs. 2 anzuwenden. 

(4) Hat sich der Arbeitnehmer verpflichtet, eigene Beiträge zu leisten, kann er seine Beitragsleistung 
jederzeit einstellen oder für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren aussetzen oder einschränken. Der 
Arbeitnehmer kann seine Beitragsleistung auch dann einstellen, aussetzen oder einschränken, wenn der 
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Arbeitgeber eine entsprechende Änderung seiner Beitragsleistung zulässigerweise vornimmt (§ 6). Die 
Beiträge des Arbeitnehmers dürfen die Summe der jährlichen Beiträge des Arbeitgebers nicht überstei-
gen, ausgenommen 

 1. in den in § 6 genannten Fällen, oder 

 2. in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer zusätzlich zu einer leistungsorientierten Zusage des 
Arbeitgebers eigene Beiträge (beitragsorientiert) leistet und die Beiträge des Arbeitgebers sich 
zulässigerweise vermindern, ohne dass die Zusage verändert wird, oder 

 3. der Arbeitnehmer eigene Beiträge bis zu der in § 108a des Einkommensteuergesetzes, BGBl. 
Nr. 400/1988, genannten Höhe leistet, wobei der Erstattungsbetrag nach § 108a EStG, der dem 
Konto für Arbeitnehmerbeiträge gutgeschrieben werden kann, auf diesen Betrag nicht anzurech-
nen ist. 

Für die Dauer einer Bildungskarenz nach § 11 des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes (AVRAG), 
BGBl. Nr. 459/1993, oder einer Freistellung gemäß § 12 AVRAG kann der Arbeitnehmer seine Beiträge 
in der bisherigen Höhe weiterzahlen oder auch die Beiträge des Arbeitgebers übernehmen. Werden infol-
ge einer Arbeitszeitreduktion gemäß den §§ 13 und 14 AVRAG die Arbeitgeberbeiträge vermindert, kann 
der Arbeitnehmer seine Beiträge in der bisherigen Höhe weiterzahlen oder für die Dauer der Arbeitszeit-
reduktion auch die entfallenden Arbeitgeberbeiträge übernehmen. 

Verfügungs- und Exekutionsbeschränkungen 

§ 4. Die Abtretung oder Verpfändung von Anwartschaften im Sinne der §§ 5 und 6 ist rechtsunwirk-
sam. Für die Pfändung gilt die Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896. 

Unverfallbarkeit 

§ 5. (1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Eintritt des Leistungsfalles wird die aus eige-
nen Beiträgen des Arbeitnehmers und Beiträgen des Arbeitgebers an eine Pensionskasse bisher erworbene 
Anwartschaft auf Alters- und Hinterbliebenenversorgung unverfallbar. In der Vereinbarung nach § 3 kann 
vorgesehen werden, daß die aus Arbeitgeberbeiträgen erworbene Anwartschaft erst nach Ablauf eines 
Zeitraumes von höchstens fünf Jahren nach Beginn der Beitragszahlung des Arbeitgebers an die Pensi-
onskasse unverfallbar wird. Diese Frist gilt nicht, wenn im Zeitpunkt einer allfälligen Übertragung einer 
Anwartschaft in die Pensionskasse bereits ein Rechtsanspruch auf diese Anwartschaft besteht oder die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses infolge der Insolvenz des Arbeitgebers oder infolge einer Betriebs-
stillegung erfolgt oder wenn im Zuge der Übertragung eines Unternehmens, Betriebes oder Betriebsteiles 
der neue Arbeitgeber eine Fortzahlung der Beiträge verweigert. 

(1a) Aus der unverfallbaren Anwartschaft (Abs. 1) ist ein Unverfallbarkeitsbetrag zu errechnen. Die-
ser entspricht der auf Grund des Risikos des Alters und des Todes geschäftsplanmäßig zu bildenden De-
ckungsrückstellung (die dieser Berechnung zugrunde zu legende Deckungsrückstellung hat nur Verände-
rungen des Entgelts bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu berücksichtigen) und 
darf ab dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 754/1996 nicht geringer sein 

 1. bei individueller Führung der Schwankungsrückstellung (§§ 24 und 24a PKG) als das Maximum 
aus der Deckungsrückstellung abzüglich der Verwaltungskosten für die Leistung des 
Unverfallbarkeitsbetrages und 95% der dem Anwartschaftsberechtigten zugeordneten Deckungs-
rückstellung zuzüglich 95% des Anteils an der Schwankungsrückstellung, oder 

 2. bei globaler Führung der Schwankungsrückstellung (§§ 24 und 24a PKG) als 100% der dem 
Anwartschaftsberechtigten zugeordneten Deckungsrückstellung. 

(1b) Eine Änderung der Berechnung des Unverfallbarkeitsbetrages bedarf jedenfalls einer Änderung 
des Kollektivvertrages, der Betriebsvereinbarung oder der Vereinbarung laut Vertragsmuster. 

(2) Der Arbeitnehmer kann nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 1. die Umwandlung des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 1a in eine beitragsfrei gestellte An-
wartschaft verlangen; bei Eintritt des Leistungsfalles hat der Leistungsberechtigte gegen die Pen-
sionskasse einen Anspruch aus der beitragsfrei gestellten Anwartschaft; im Falle einer beitrags-
orientierten Zusage sind zusätzlich die anteiligen Veranlagungserträge und anteiligen versiche-
rungstechnischen Gewinne oder Verluste bis zum Leistungsfall zu berücksichtigen; 

 2. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 1a in die Pensionskasse, die betrieb-
liche Kollektivversicherung, die Einrichtung im Sinne des § 5 Z 4 PKG oder in eine Gruppenren-
tenversicherung eines neuen Arbeitgebers oder in eine Rentenversicherung ohne Rückkaufsrecht 
verlangen; der Unverfallbarkeitsbetrag nach Abs. 1a kann auch in eine Pensionskasse übertragen 
werden, in der für den Arbeitnehmer bereits eine unverfallbare Anwartschaft veranlagt wird, 
wenn der neue Arbeitgeber nicht beabsichtigt, dem Arbeitnehmer eine Pensionskassenzusage zu 
erteilen; 
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 3. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 1a in eine direkte Leistungszusage 
eines neuen Arbeitgebers verlangen, wenn ein Arbeitgeberwechsel unter Wahrung der Pensions-
ansprüche aus dem bisherigen Arbeitsverhältnis innerhalb eines Konzerns stattfindet; 

 4. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 1a in eine ausländische Altersversor-
gungseinrichtung verlangen, wenn der Arbeitnehmer seinen Arbeitsort dauernd ins Ausland ver-
legt; 

 5. die Fortsetzung nur mit eigenen Beiträgen verlangen, wenn auf Grund einer Leistungszusage 
mindestens fünf Jahre Beiträge geleistet wurden, oder wenn ein Arbeitgeberwechsel innerhalb 
eines Konzerns stattfindet. 

(3) Gibt der Arbeitnehmer binnen sechs Monaten keine Erklärung über die Verwendung seines 
Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 1a ab, ist dieser in eine beitragsfrei gestellte Anwartschaft (Abs. 2 
Z 1) umzuwandeln. Verlangt der Arbeitnehmer zu einem späteren Zeitpunkt die Übertragung dieser An-
wartschaft in die Pensionskasse eines neuen Arbeitgebers, in eine Gruppenrentenversicherung eines neu-
en Arbeitgebers oder in eine ausländische Altersversorgungseinrichtung (Abs. 2 Z 4), ist die Anwartschaft 
neuerlich in einen Unverfallbarkeitsbetrag umzuwandeln. Dieser berechnet sich bei einer beitragsorien-
tierten Zusage unter Berücksichtigung der anteiligen Veranlagungserträge und anteiligen versicherungs-
technischen Gewinne oder Verluste bis zum Zeitpunkt der Übertragung nach denselben Rechenregeln, die 
bei der Berechnung des Unverfallbarkeitsbetrages bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zugrunde zu 
legen waren. 

(4) Sofern der Unverfallbarkeitsbetrag gemäß Abs. 1a im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses den sich aus § 1 Abs. 2 und 2a PKG jeweils ergebenden Betrag nicht übersteigt, kann der Ar-
beitnehmer abgefunden werden; über sein Verlangen ist er abzufinden. 

(5) Der Arbeitnehmer kann bei Eintritt des Leistungsfalles die Übertragung des 
Unverfallbarkeitsbetrages von der Pensionskasse in eine betriebliche Kollektivversicherung verlangen. 

Einstellen, Aussetzen oder Einschränken der Beitragsleistung 

§ 6. (1) Der Arbeitgeber kann die laufenden Beitragsleistungen nur dann einstellen (Widerruf), wenn 

 1. dies im Kollektivvertrag, in der Betriebsvereinbarung oder im Vertragsmuster vorgesehen ist, 

 2. sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens nachhaltig so wesentlich verschlechtert, daß die 
Aufrechterhaltung der zugesagten Leistung eine Gefährdung des Weiterbestandes des Unterneh-
mens zur Folge hätte und 

 3. in Betrieben, in denen ein zuständiger Betriebsrat besteht, mindestens drei Monate vor dem Ein-
stellen der Beitragsleistung eine Beratung mit diesem Betriebsrat erfolgt ist. Zu dieser Beratung 
kann der Betriebsrat eine fachkundige Person beiziehen, die über alle ihr bekannt gewordenen 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse Verschwiegenheit zu bewahren hat. 

(2) Widerruft der Arbeitgeber, so bleibt dem Arbeitnehmer die bisher erworbene Anwartschaft erhal-
ten. Im Zeitpunkt des Widerrufs ist ein Unverfallbarkeitsbetrag nach denselben Rechenregeln wie nach 
§ 5 Abs. 1a zu errechnen, wobei jedoch eine allfällige Unverfallbarkeitsfrist unbeachtlich ist. 

(3) Der Arbeitnehmer kann nach Widerruf 

 1. die Umwandlung des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 2 in eine beitragsfrei gestellte An-
wartschaft verlangen; bei Eintritt des Leistungsfalles hat der Leistungsberechtigte gegen die Pen-
sionskasse einen Anspruch, der sich aus der beitragsfrei gestellten Anwartschaft, im Falle einer 
beitragsorientierten Zusage unter Berücksichtigung der anteiligen Veranlagungserträge und antei-
ligen versicherungstechnischen Gewinne oder Verluste bis zum Leistungsfall ergibt; 

 2. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 2 in eine Rentenversicherung ohne 
Rückkaufsrecht verlangen; 

 3. die Fortsetzung nur mit eigenen Beiträgen verlangen. 

(4) Gibt der Arbeitnehmer binnen sechs Monaten keine Erklärung über die Verwendung seines 
Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 2 ab, gilt § 5 Abs. 3. 

(5) Sofern der Unverfallbarkeitsbetrag gemäß Abs. 2 im Zeitpunkt des Widerrufs den sich aus § 1 
Abs. 2 und 2a PKG jeweils ergebenden Betrag nicht übersteigt, kann der Arbeitnehmer abgefunden wer-
den; über sein Verlangen ist er abzufinden. 

(6) Der Arbeitgeber kann die laufenden Beitragsleistungen nur dann und so lange aussetzen oder 
einschränken, als 

 1. dies im Kollektivvertrag, in der Betriebsvereinbarung oder im Vertragsmuster vorgesehen ist, 

 2. zwingende wirtschaftliche Gründe vorliegen und 
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 3. in Betrieben, in denen ein zuständiger Betriebsrat besteht, mindestens drei Monate vor dem Aus-
setzen oder Einschränken der Beitragsleistung eine Beratung mit diesem Betriebsrat erfolgt ist. 
Zu dieser Beratung kann der Betriebsrat eine fachkundige Person beiziehen, die über alle ihr be-
kannt gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse Verschwiegenheit zu bewahren hat. 

(7) Werden Beiträge des Arbeitgebers ausgesetzt oder eingeschränkt, so kann der Arbeitnehmer für 
denselben Zeitraum 

 1. seine Beiträge aussetzen oder im selben Ausmaß einschränken, 

 2. seine Beiträge in der bisherigen Höhe weiterzahlen oder 

 3. auch die Beiträge des Arbeitgebers übernehmen. 

(8) Durch Aussetzen oder Einschränken der Beiträge des Arbeitgebers oder Arbeitnehmers wird der 
Ablauf der Unverfallbarkeitsfrist (§ 5 Abs. 1 Satz 2) nicht berührt. 

Abschnitt 2a 

Betriebliche Kollektivversicherung 

Voraussetzungen für den Abschluss einer betrieblichen Kollektivversicherung 

§ 6a. (1) Der Abschluss einer betrieblichen Kollektivversicherung bedarf mit Ausnahme der in 
Abs. 2 genannten Fälle nach Maßgabe des § 18f VAG zur Rechtswirksamkeit des Abschlusses einer Be-
triebsvereinbarung oder in den Fällen des Abs. 1a eines Kollektivvertrages. Kollektivvertrag oder Be-
triebsvereinbarung haben jedenfalls zu regeln: 

 1. Die Mitwirkung der Versicherten nach § 18j VAG; 

 2. das Leistungsrecht, dazu gehören insbesondere die Ansprüche der Versicherten; die Höhe der 
vom Arbeitgeber zu entrichtenden Prämien, die im Falle beitragsorientierter Vereinbarungen mit 
dem Versicherungsunternehmen betragsmäßig oder in fester Relation zu laufenden Entgelten 
oder Entgeltbestandteilen festzulegen sind; zusätzlich können variable Prämien bis zur Höhe der 
vom Arbeitgeber verpflichtend zu entrichtenden Prämien vorgesehen werden; die allfällige Ver-
pflichtung des Arbeitgebers zur Prämienanpassung bei Auftreten von zusätzlichen Deckungser-
fordernissen; 

 3. die Voraussetzungen für die Arbeitgeberkündigung des Versicherungsvertrages gemäß § 18f 
VAG und die Rechtswirkungen dieser Kündigung hinsichtlich der Ansprüche der Anwartschafts- 
und Leistungsberechtigten. 

(1a) Eine Regelung über eine betriebliche Kollektivversicherung kann in einem Kollektivvertrag 
vorgesehen werden, wenn 

 1. ein Kollektivvertrag zum Stichtag 1. Jänner 1997 eine betriebliche Al-
ters(Hinterbliebenen)versorgung vorsieht, oder 

 2. eine solche für einen nicht dem II. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974, 
unterliegenden Betrieb (oder ein Unternehmen) getroffen werden soll. 

(1b) Bei 

 1. Wegfall der kollektivvertraglichen betrieblichen Kollektivversicherung durch Wechsel der Kol-
lektivvertragsangehörigkeit oder 

 2. Erlöschen des Kollektivvertrages durch Kündigung 

werden die Regelungen des Kollektivvertrages über eine betriebliche Kollektivversicherung Inhalt des 
Arbeitsvertrages des Anwartschaftsberechtigten. 

(1c) Bei sonstigem Erlöschen des Kollektivvertrages bleibt dem Versicherten die bis zur Beendigung 
seiner Nachwirkung (§ 13 ArbVG) erworbene Anwartschaft aus der betrieblichen Kollektivversicherung 
erhalten, wobei der Versicherte zum Zeitpunkt der Beendigung der Nachwirkung dieselben Rechte (§ 6d 
Abs. 3) wie bei Widerruf der Beitragsleistung durch den Arbeitgeber hat. 

(2) Für Arbeitnehmer, die von keinem Betriebsrat vertreten sind oder für die kein Kollektivvertrag 
(im Sinne der Abs. 1) gilt, bedarf der Beitritt zu einer betrieblichen Kollektivversicherung des vorherigen 
Abschlusses einer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber, die nach einem Vertragsmuster unter Berücksich-
tigung des § 18 zu gestalten ist. Dieses Vertragsmuster hat die in Abs. 1 genannten Angelegenheiten zu 
regeln. 

(3) Werden Ansprüche ehemaliger Arbeitnehmer aus direkten Leistungszusagen auf ein Versiche-
rungsunternehmen übertragen, ist Abs. 2 anzuwenden. 
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(4) Hat sich der Arbeitnehmer verpflichtet, eigene Prämien zu leisten, kann er seine Prämienleistung 
jederzeit einstellen oder für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren aussetzen oder einschränken. Der 
Arbeitnehmer kann seine Prämienleistung auch dann einstellen, aussetzen oder einschränken, wenn der 
Arbeitgeber eine entsprechende Änderung seiner Prämienleistung zulässigerweise vornimmt (§ 6d). Die 
Prämien des Arbeitnehmers dürfen die Summe der jährlichen Prämien des Arbeitgebers nicht übersteigen, 
ausgenommen 

 1. in den in § 6d genannten Fällen, oder 

 2. in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer zusätzlich zu einer leistungsorientierten Zusage des 
Arbeitgebers eigene Prämien (beitragsorientiert) leistet und die Prämien des Arbeitgebers sich 
zulässigerweise vermindern, ohne dass die Zusage verändert wird, oder 

 3. der Arbeitnehmer eigene Prämien bis zu der in § 108a des Einkommensteuergesetzes, BGBl. 
Nr. 400/1988, genannten Höhe leistet, wobei der Erstattungsbetrag nach § 108a EStG, der dem 
Konto für Arbeitnehmer Prämien gutgeschrieben werden kann, auf diesen Betrag nicht anzurech-
nen ist. 

Für die Dauer einer Bildungskarenz nach § 11 des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes (AVRAG), 
BGBl. Nr. 459/1993, oder einer Freistellung gemäß § 12 AVRAG kann der Arbeitnehmer seine Prämien 
in der bisherigen Höhe weiterzahlen oder auch die Prämien des Arbeitgebers übernehmen. Werden infol-
ge einer Arbeitszeitreduktion gemäß den §§ 13 und 14 AVRAG die Arbeitgeberprämien vermindert, kann 
der Arbeitnehmer seine Prämien in der bisherigen Höhe weiterzahlen oder für die Dauer der Arbeitszeit-
reduktion auch die entfallenden Arbeitgeberprämien übernehmen. 

Verfügungs- und Exekutionsbeschränkungen 

§ 6b. Die Abtretung oder Verpfändung von Anwartschaften im Sinne der §§ 6c und 6d ist rechtsun-
wirksam. Für die Pfändung gilt die Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896. 

Unverfallbarkeit 

§ 6c. (1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Eintritt des Leistungsfalles wird der aus eige-
nen Beiträgen des Arbeitnehmers und Beiträgen des Arbeitgebers an ein Versicherungsunternehmen 
bisher erworbene Versicherungsanspruch aus dem Versicherungsvertrag (Alters- und Hinterbliebenenver-
sorgung) unverfallbar. Der Unverfallbarkeitsbetrag entspricht der auf den einzelnen Versicherten entfal-
lenden Deckungsrückstellung. Die Deckungsrückstellung ist nach den versicherungsmathematischen 
Grundlagen des Versicherungsunternehmens zu errechnen. 

(2) Der Arbeitnehmer kann nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 1. die Umwandlung der Versicherung in eine prämienfreie Versicherung verlangen; bei Eintritt des 
Leistungsfalles hat der Versicherte gegenüber der Versicherung einen Anspruch, der sich aus den 
auf Grund des Versicherungsvertrages bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu leistenden 
Prämien unter Berücksichtigung der bis zum Eintritt des Leistungsfalles auflaufenden Zinsengut-
schriften und Gewinnanteile ergibt; 

 2. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 1 in die Pensionskasse, in eine Ein-
richtung im Sinne des § 5 Z 4 PKG, in eine betriebliche Kollektivversicherung oder in eine 
Gruppenrentenversicherung eines neuen Arbeitgebers, oder in eine Rentenversicherung ohne 
Rückkaufsrecht verlangen; 

 3. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 1 in eine direkte Leistungszusage 
eines neuen Arbeitgebers verlangen, wenn ein Arbeitgeberwechsel unter Wahrung der Pensions-
ansprüche aus dem bisherigen Arbeitsverhältnis innerhalb eines Konzerns stattfindet; 

 4. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 1 in eine ausländische Altersversor-
gungseinrichtung verlangen, wenn der Arbeitnehmer seinen Arbeitsort dauernd ins Ausland ver-
legt; 

 5. die Fortsetzung nur mit eigenen Beiträgen verlangen, wenn auf Grund einer Leistungszusage 
mindestens fünf Jahre Beiträge geleistet wurden, oder wenn ein Arbeitgeberwechsel innerhalb 
eines Konzerns stattfindet. 

(3) Gibt der Arbeitnehmer binnen sechs Monaten keine Erklärung über die Verwendung seines An-
spruches ab, so ist die Versicherung in eine prämienfreie Versicherung (Abs. 2 Z 1) umzuwandeln. Ver-
langt der Arbeitnehmer zu einem späteren Zeitpunkt die Übertragung seines Anspruches in die Pensions-
kasse eines neuen Arbeitgebers, in die betriebliche Kollektivversicherung eines neuen Arbeitgebers, in 
eine Gruppenrentenversicherung eines neuen Arbeitgebers oder in eine ausländische Altersversorgungs-
einrichtung (Abs. 2 Z 4), ist die Deckungsrückstellung zu übertragen. 
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(4) Sofern der Unverfallbarkeitsbetrag gemäß Abs. 1a im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses den sich aus § 1 Abs. 2 und 2a PKG jeweils ergebenden Betrag nicht übersteigt, kann der Ar-
beitnehmer abgefunden werden; über sein Verlangen ist er abzufinden. 

(5) Der Arbeitnehmer kann bei Eintritt des Leistungsfalles die Übertragung des 
Unverfallbarkeitsbetrages von der betrieblichen Kollektivversicherung in eine Pensionskasse, bei der er 
bereits Berechtigter im Sinne des § 5 PKG ist, verlangen. 

Einstellen, Aussetzen oder Einschränken der Prämienleistung 

§ 6d. (1) Der Arbeitgeber kann die laufenden Prämienleistungen nur dann einstellen (Widerruf), 
wenn 

 1. dies im Kollektivvertrag, in der Betriebsvereinbarung oder im Vertragsmuster vorgesehen ist, 

 2. sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens nachhaltig so wesentlich verschlechtert, dass die 
Aufrechterhaltung der zugesagten Leistung eine Gefährdung des Weiterbestandes des Unterneh-
mens zur Folge hätte und 

 3. in Betrieben, in denen ein zuständiger Betriebsrat besteht, mindestens drei Monate vor dem Ein-
stellen der Beitragsleistung eine Beratung mit diesem Betriebsrat erfolgt ist. Zu dieser Beratung 
kann der Betriebsrat eine fachkundige Person beiziehen, die über alle ihr bekannt gewordenen 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse Verschwiegenheit zu bewahren hat. 

(2) Widerruft der Arbeitgeber, so bleibt dem Arbeitnehmer der Anspruch auf die Versicherungsleis-
tung auf Grund allfälliger eigener Prämien und der bis zum Widerruf fälligen Prämien des Arbeitgebers 
erhalten. 

(3) Der Arbeitnehmer kann nach Widerruf 

 1. die Umwandlung des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 2 in eine prämienfreie Versicherung 
verlangen; bei Eintritt des Leistungsfalles hat der Leistungsberechtigte gegenüber der Versiche-
rung einen Anspruch, der sich aus den auf Grund des Versicherungsvertrages bis zur Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses zu leistenden Prämien unter Berücksichtigung der bis zum Eintritt des 
Leistungsfalles auflaufenden Zinsengutschriften und Gewinnanteile ergibt; 

 2. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 2 in eine Rentenversicherung ohne 
Rückkaufsrecht verlangen; 

 3. die Fortsetzung nur mit eigenen Beiträgen verlangen. 

(4) Gibt der Arbeitnehmer binnen sechs Monaten keine Erklärung über die Verwendung seines 
Unverfallbarkeitsbetrages gemäß Abs. 2 ab, gilt § 6c Abs. 3. 

(5) Sofern der Unverfallbarkeitsbetrag gemäß Abs. 2 im Zeitpunkt des Widerrufs den sich aus § 1 
Abs. 2 und 2a PKG jeweils ergebenden Betrag nicht übersteigt, kann der Arbeitnehmer abgefunden wer-
den; über sein Verlangen ist er abzufinden. 

(6) Der Arbeitgeber kann die laufenden Prämienleistungen nur dann und so lange aussetzen oder 
einschränken, als 

 1. dies im Kollektivvertrag, in der Betriebsvereinbarung oder im Vertragsmuster vorgesehen ist, 

 2. zwingende wirtschaftliche Gründe vorliegen und 

 3. in Betrieben, in denen ein zuständiger Betriebsrat besteht, mindestens drei Monate vor dem Aus-
setzen oder Einschränken der Beitragsleistung eine Beratung mit diesem Betriebsrat erfolgt ist. 
Zu dieser Beratung kann der Betriebsrat eine fachkundige Person beiziehen, die über alle ihr be-
kannt gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse Verschwiegenheit zu bewahren hat. 

(7) Werden Prämien des Arbeitgebers ausgesetzt oder eingeschränkt, so kann der Arbeitnehmer für 
denselben Zeitraum 

 1. seine Prämien aussetzen oder im selben Ausmaß einschränken, 

 2. seine Prämien in der bisherigen Höhe weiterzahlen oder 

 3. auch die Prämien des Arbeitgebers übernehmen. 

Abschnitt 3 

Direkte Leistungszusage 

Unverfallbarkeit 

§ 7. (1) Mangels einer für den Arbeitnehmer günstigeren Vereinbarung wird bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses die aus einer direkten Leistungszusage erworbene Anwartschaft für die Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung unverfallbar, wenn 
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 1. das Arbeitsverhältnis nicht durch Kündigung seitens des Arbeitnehmers, durch Entlassung aus 
Verschulden des Arbeitnehmers oder unbegründeten vorzeitigen Austritt endet, 

 2. seit Erteilung der Leistungszusage fünf Jahre vergangen sind, und 

 3. sofern eine fünf Jahre übersteigende Wartezeit zulässig vereinbart wurde, diese abgelaufen ist. 

(2) Der Rechtsanspruch auf eine Versorgungsleistung kann vom Ablauf einer Frist seit Erteilung der 
Leistungszusage (Wartezeit) abhängig gemacht werden. Diese Wartezeit darf bei Zusagen zur Alters-, 
Hinterbliebenen- und Invaliditätsversorgung den Zeitraum von zehn Jahren seit Erteilung der Leistungs-
zusage, beruht die Invalidität jedoch auf Arbeitsunfall oder Berufskrankheit, den Zeitraum von fünf Jah-
ren nicht übersteigen. 

(2a) Der Unverfallbarkeitsbetrag errechnet sich, sofern im folgenden nicht anderes bestimmt ist, 
nach dem Teilwertverfahren und den bei der Bildung der Rückstellung anzuwendenden versicherungsma-
thematischen Grundsätzen; für die Berechnung ist einerseits das Alter zum Zeitpunkt der Erteilung der 
Zusage, andererseits das Anfallsalter heranzuziehen; der Rechnungszinssatz beträgt 7%; bei dieser Be-
rechnung sind Veränderungen des Entgelts nur bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses zu berücksichtigen. Auch wenn in der Leistungszusage eine Berufsunfähigkeitspension (Invaliditäts-
pension) vorgesehen ist, ist bei der Berechnung des Unverfallbarkeitsbetrages nur die Anwartschaft auf 
Alterspension bzw. vorzeitige Alterspension (unabhängig davon, ob der Anspruchsberechtigte das 
Anfallsalter als Aktiver, Invalider oder Alterspensionist erreicht) und die Anwartschaft auf Hinterbliebe-
nenpension (unabhängig davon, ob der Anspruchsberechtigte als Aktiver, Invalider oder Alterspensionist 
verstirbt) zu berücksichtigen. 

(2b) Bis 1. Juli 2000 ist für Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis frühestens fünf Jahre vor Errei-
chen des in der Leistungszusage festgelegten Pensionsanfallsalters endet, eine Vergleichsrechnung zwi-
schen den Berechnungsvorschriften des § 7 Abs. 3 Z 1 BPG, in der Fassung des Artikels I des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 282/1990, und dem Teilwertverfahren nach Abs. 2a anzustellen. Diese Arbeitnehmer 
haben Anspruch auf den sich aus der Vergleichsrechnung ergebenden höheren Betrag. 

(3) Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann der Arbeitnehmer 

 1. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages (gemäß Abs. 2a und 2b) in die Pensionskasse, in 
eine betriebliche Kollektivversicherung oder in eine Gruppenrentenversicherung eines neuen Ar-
beitgebers oder in eine Rentenversicherung ohne Rückkaufsrecht verlangen; ist der Arbeitnehmer 
noch Anwartschaftsberechtigter in der Pensionskasse, betrieblichen Kollektivversicherung oder 
Gruppenrentenversicherung eines früheren Arbeitgebers, kann er die Übertragung des 
Unverfallbarkeitsbetrages in diese Pensionskasse, betriebliche Kollektivversicherung oder Grup-
penrentenversicherung verlangen; 

 2. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages (gemäß Abs. 2a und 2b) in die direkte Leistungs-
zusage eines neuen Arbeitgebers verlangen, wenn ein Arbeitgeberwechsel unter Wahrung der 
Pensionsansprüche aus dem bisherigen Arbeitsverhältnis stattfindet; 

 3. die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages (gemäß Abs. 2a und 2b) in eine ausländische 
Altersversorgungseinrichtung verlangen, wenn der Arbeitnehmer seinen Arbeitsort dauernd ins 
Ausland verlegt; 

 4. die Erfüllung der Leistungszusage im Leistungsfall verlangen, wobei der Unverfallbarkeitsbetrag 
(gemäß Abs. 2a und 2b) in eine beitragsfrei gestellte Anwartschaft (Rechnungszinsfuß 6%) um-
zuwandeln ist; bei Eintritt des Leistungsfalles hat der Leistungsberechtigte einen Anspruch aus 
der beitragsfrei gestellten Anwartschaft, wobei eine allfällig vertraglich vereinbarte Valorisierung 
erst ab Eintritt des Leistungsfalles erfolgt. 

(3a) Ist in der Leistungszusage eine Berufsunfähigkeitspension (Invaliditätspension) vorgesehen, 
kann der ehemalige Arbeitnehmer bei Eintritt der Berufsunfähigkeit (Invalidität) eine Leistung aus der 
beitragsfrei gestellten Anwartschaft (Abs. 3 Z 4) verlangen. Diese Leistung ergibt sich aus der versiche-
rungsmathematischen Umwandlung der Rückstellung für die beitragsfrei gestellte Anwartschaft in eine 
sofort beginnende Berufsunfähigkeitspension (Invaliditätspension) unter Berücksichtigung der Hinter-
bliebenenansprüche. 

(4) Hat der Arbeitnehmer für den Erwerb einer Anwartschaft eigene Zahlungen geleistet, so werden 
diese Zahlungen einschließlich der darauf entfallenden Verzinsung durch den Rechnungszinsfuß in der 
Höhe von 6% jedenfalls unverfallbar und sind ihm auf Verlangen nach Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses zurückzuzahlen. 

(5) Gibt der Arbeitnehmer binnen sechs Monaten keine Erklärung über die Verwendung seines 
Unverfallbarkeitsbetrages ab, ist die Leistungszusage bei Eintritt des Leistungsfalles zu erfüllen (Abs. 3 
Z 4). 
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(6) Sofern der Unverfallbarkeitsbetrag ungeachtet allfälliger Anteile aus eigenen Zahlungen des Ar-
beitnehmers im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses den sich aus § 1 Abs. 2 und 2a PKG 
jeweils ergebenden Betrag nicht übersteigt, kann der Arbeitnehmer abgefunden werden; über sein Ver-
langen ist er abzufinden. 

(6a) Als Forderung kann der Unverfallbarkeitsbetrag ohne betragliche Beschränkung ausbezahlt 
werden. 

(7) Die Abtretung oder Verpfändung von Anwartschaften im Sinne der §§ 7 und 8 ist rechtsunwirk-
sam. Für die Pfändung gilt die Exekutionsordnung. 

Einstellen, Aussetzen oder Einschränken des Erwerbs künftiger Anwartschaften 

§ 8. (1) Sofern Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder Einzelvereinbarungen, die vor In-
krafttreten dieses Bundesgesetzes abgeschlossen wurden, nicht anderes bestimmen, kann der Arbeitgeber 
den Erwerb künftiger Anwartschaften nur dann einstellen (Widerruf), wenn 

 1. dies in Normen der kollektiven Rechtsgestaltung vorgesehen ist oder schriftlich vereinbart wur-
de, 

 2. sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens nachhaltig so wesentlich verschlechtert, daß die 
Aufrechterhaltung der zugesagten Leistung eine Gefährdung des Weiterbestandes des Unterneh-
mens zur Folge hätte und 

 3. in Betrieben, in denen ein zuständiger Betriebsrat besteht, mindestens drei Monate vor dem Ein-
stellen des Erwerbs künftiger Anwartschaften eine Beratung mit diesem Betriebsrat erfolgt ist. 
Zu dieser Beratung kann der Betriebsrat eine fachkundige Person beiziehen, die über alle ihr be-
kannt gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse Verschwiegenheit zu bewahren hat. 

(2) Dem Arbeitnehmer bleibt die seit Erteilung der Leistungszusage bis zum Widerruf erworbene 
Anwartschaft erhalten, wenn seit Erteilung der Leistungszusage fünf Jahre vergangen sind, und sofern 
eine fünf Jahre übersteigende Wartezeit (§ 7 Abs. 2) zulässig vereinbart wurde, diese abgelaufen ist. 

(3) Bei Eintritt des Leistungsfalles hat der Leistungsberechtigte einen Anspruch aus der im Zeitpunkt 
des Widerrufs beitragsfrei gestellten Anwartschaft (gemäß § 7 Abs. 2a und 2b), wobei eine allfällig ver-
traglich vereinbarte Valorisierung erst ab Eintritt des Leistungsfalles erfolgt. 

(4) Hat der Arbeitnehmer für den Erwerb einer Anwartschaft eigene Zahlungen geleistet, so werden 
diese Zahlungen einschließlich der darauf entfallenden Verzinsung durch den Rechnungszinsfuß in der 
Höhe von 6% jedenfalls unverfallbar und sind ihm auf Verlangen nach Widerruf zurückzuzahlen. 

(5) Sofern der Unverfallbarkeitsbetrag ungeachtet allfälliger Anteile aus eigenen Zahlungen des Ar-
beitnehmers im Zeitpunkt des Widerrufs den sich aus § 1 Abs. 2 und 2a PKG jeweils ergebenden Betrag 
nicht übersteigt, kann der Arbeitnehmer abgefunden werden; über sein Verlangen ist er abzufinden. 

(6) Sofern Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder Einzelvereinbarungen, die vor Inkrafttre-
ten dieses Bundesgesetzes abgeschlossen wurden, nicht anderes bestimmen, kann der Arbeitgeber den 
Erwerb künftiger Anwartschaften nur dann und so lange aussetzen oder einschränken, als 

 1. es in Normen der kollektiven Rechtsgestaltung vorgesehen ist oder schriftlich vereinbart wurde, 

 2. zwingende wirtschaftliche Gründe vorliegen und 

 3. in Betrieben, in denen ein zuständiger Betriebsrat besteht, mindestens drei Monate vor dem Aus-
setzen oder Einschränken des Erwerbs künftiger Anwartschaften eine Beratung mit diesem Be-
triebsrat erfolgt ist. Zu dieser Beratung kann der Betriebsrat eine fachkundige Person beiziehen, 
die über alle ihr bekannt gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse Verschwiegenheit zu 
bewahren hat. 

(7) Setzt der Arbeitgeber den künftigen Erwerb von Anwartschaften aus oder schränkt er ihn ein, so 
kann der Arbeitnehmer für denselben Zeitraum seine Beiträge aussetzen oder im selben Ausmaß ein-
schränken. 

(8) Durch das Aussetzen oder Einschränken des Erwerbs künftiger Anwartschaften wird der Ablauf 
der Wartezeit und der Unverfallbarkeitsfrist (Abs. 2) nicht berührt. 

Aussetzen oder Einschränken von Leistungen 

§ 9. Sofern Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder Einzelvereinbarungen, die vor Inkrafttre-
ten dieses Bundesgesetzes abgeschlossen wurden, nicht anderes bestimmen, können Leistungen nur dann 
und so lange ausgesetzt oder eingeschränkt werden, als die Voraussetzungen des § 8 Abs. 6 Z 1 und 2 
vorliegen und wenn der Arbeitgeber von dem ihm eingeräumten Recht Gebrauch gemacht hat, den Er-
werb künftiger Anwartschaften einzustellen, auszusetzen oder einzuschränken; soweit Leistungen durch 
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Wertpapiere (§ 11) gedeckt sind, dürfen sie nicht ausgesetzt oder eingeschränkt werden; diese Wertpapie-
re dürfen weder verpfändet noch veräußert werden. 

Wertanpassung 

§ 10. Wurde die Wertanpassung weder ausgeschlossen noch etwas anderes vereinbart, so sind Leis-
tungen aus direkten Leistungszusagen vom Arbeitgeber jährlich mit dem Anpassungsfaktor gemäß 
§ 108 f. des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, aufzuwerten. Diese Anpas-
sung kann unterbleiben, wenn die wirtschaftliche Lage des Unternehmens eine Wertanpassung nicht 
erlaubt und in Betrieben, in denen ein zuständiger Betriebsrat besteht, eine Beratung mit diesem Betriebs-
rat erfolgt ist. 

Wertpapierdeckung und Insolvenz 

§ 11. (1) Sofern für direkte Leistungszusagen Pensionsrückstellungen nach § 211 Abs. 2 des Unter-
nehmensgesetzbuches (UGB), dRGBl. Nr. 219/1897, zu bilden sind, sind diese in dem sich nach den 
Vorschriften des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400, unter Berück-
sichtigung des § 116 Abs. 4 EStG 1988 ergebenden Ausmaß mit Wertpapieren zu decken. Die Wertpapie-
re bilden im Insolvenzverfahren des Arbeitgebers eine Sondermasse (§ 48 Abs. 1 der Insolvenzord-
nung - IO -, RGBl. Nr. 337/1914) für die Ansprüche der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten aus 
einer direkten Leistungszusage. 

(2) Die Wertpapierdeckung darf nur zur Befriedigung der Ansprüche der Anwartschafts- und Leis-
tungsberechtigten aus der direkten Leistungszusage vermindert werden, wobei das in Abs. 1 geforderte 
Ausmaß nicht unterschritten werden darf. Die Wertpapiere im Sinne des Abs. 1 sind außer zur Befriedi-
gung der Ansprüche der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten der Exekution entzogen. 

(3) Im Falle einer Insolvenz des Arbeitgebers gebührt der Erlös aus der Veräußerung der Wertpapie-
re insoweit dem Insolvenz-Entgelt-Fonds, als die Ansprüche gegen den Arbeitgeber gemäß § 11 Insol-
venz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG), BGBl. Nr. 324/1977, auf den Insolvenz-Entgelt-Fonds übergehen. 
Der übrige Verkaufserlös steht den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten, insoweit ihre Ansprüche 
nicht nach § 11 IESG auf den Insolvenz-Entgelt-Fonds übergehen, entsprechend der Höhe ihrer 
Unverfallbarkeitsbeträge oder Leistungsansprüche zu. 

(4) Die Wertpapiere im Sinne des Abs. 1 sind bei einer inländischen Bank, die zum Betrieb des De-
potgeschäftes berechtigt ist (§ 1 Abs. 1 Z 5 Bankwesengesetz, BGBl. Nr. 532/1993), zu verwahren. 

Abschnitt 4 

Lebensversicherung 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 12. (1) Besteht die Leistungszusage im Abschluß eines Versicherungsvertrages, dessen Begünstig-
te der Arbeitnehmer und seine Hinterbliebenen sind, so ist eine Änderung der Bezugsberechtigung ohne 
Zustimmung des Arbeitnehmers rechtsunwirksam. Das Recht des Arbeitnehmers zur Benennung der 
bezugsberechtigten Hinterbliebenen bleibt unberührt. 

(2) Die Abtretung oder Verpfändung von Ansprüchen auf Versicherungsleistungen ist rechtsunwirk-
sam. Für die Pfändung gilt die Exekutionsordnung. 

Unverfallbarkeit 

§ 13. (1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Eintritt des Leistungsfalles bleibt dem Arbeit-
nehmer der Anspruch auf die Versicherungsleistung aus dem Versicherungsvertrag erhalten. Der Arbeit-
nehmer kann nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 1. die Umwandlung der Versicherung in eine prämienfreie Versicherung verlangen; bei Eintritt des 
Leistungsfalles hat der Leistungsberechtigte gegenüber der Versicherung einen Anspruch, der 
sich aus den auf Grund des Versicherungsvertrages bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
zu leistenden Prämien unter Berücksichtigung der bis zum Eintritt des Leistungsfalles auflaufen-
den Zinsengutschriften und Gewinnanteile ergibt; 

 2. die Übertragung des Rückkaufswertes im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in 
die Pensionskasse, in eine betriebliche Kollektivversicherung oder in eine Gruppenrentenversi-
cherung eines neuen Arbeitgebers verlangen; 

 3. die Übertragung des Rückkaufswertes im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in 
eine ausländische Altersversorgungseinrichtung verlangen, wenn der Arbeitnehmer seinen Ar-
beitsort dauernd ins Ausland verlegt; 

 4. die Fortsetzung der Versicherung mit eigenen Prämien verlangen. 
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(2) Gibt der Arbeitnehmer binnen sechs Monaten keine Erklärung über die Verwendung seines An-
spruches ab, so ist die Versicherung in eine prämienfreie Versicherung (Abs. 1 Z 1) umzuwandeln. 

(3) Sofern der Rückkaufswert im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses den sich aus 
§ 1 Abs. 2 und 2a PKG jeweils ergebenden Betrag nicht übersteigt, ist dem Arbeitnehmer auf sein Ver-
langen der Rückkaufswert auszuzahlen. 

Einstellen, Aussetzen oder Einschränken der Prämienleistung 

§ 14. (1) Der Arbeitgeber kann seine Prämienleistung nur unter den im § 8 Abs. 1 Z 1 bis 3 genann-
ten Voraussetzungen einstellen (Widerruf). Widerruft der Arbeitgeber, so bleibt dem Arbeitnehmer der 
Anspruch auf die Versicherungsleistung auf Grund allfälliger eigener Prämien und der bis zum Widerruf 
fälligen Prämien des Arbeitgebers erhalten. Der Arbeitnehmer kann nach Widerruf 

 1. die Umwandlung der Versicherung in eine prämienfreie Versicherung verlangen; bei Eintritt des 
Leistungsfalles hat der Leistungsberechtigte gegenüber der Versicherung einen Anspruch, der 
sich aus den auf Grund des Versicherungsvertrages bis zum Zeitpunkt des Widerrufs zu leisten-
den Prämien unter Berücksichtigung der bis zum Eintritt des Leistungsfalles auflaufenden Zin-
sengutschriften und Gewinnanteile ergibt; 

 2. die Fortsetzung der Versicherung mit eigenen Prämien verlangen. 

(2) Gibt der Arbeitnehmer binnen sechs Monaten keine Erklärung über die Verwendung seines An-
spruches ab, so ist die Versicherung in eine prämienfreie Versicherung (Abs. 1 Z 1) umzuwandeln. 

(3) Sofern der Rückkaufswert im Zeitpunkt des Widerrufs den sich aus § 1 Abs. 2 und 2a PKG je-
weils ergebenden Betrag nicht übersteigt, ist dem Arbeitnehmer auf sein Verlangen der Rückkaufswert 
auszuzahlen. 

(4) Der Arbeitgeber kann seine Prämienleistung nur unter den im § 8 Abs. 6 Z 1 bis 3 genannten Vo-
raussetzungen aussetzen oder einschränken. 

(5) Werden Prämienleistungen des Arbeitgebers ausgesetzt oder eingeschränkt, so kann der Arbeit-
nehmer für denselben Zeitraum 

 1. seine Prämien in der bisherigen Höhe weiterzahlen; 

 2. seine Prämienleistung aussetzen oder im selben Ausmaß einschränken oder 

 3. auch die Prämien des Arbeitgebers übernehmen. 

(6) Hat sich der Arbeitnehmer verpflichtet, eigene Prämien zu leisten, kann er seine Prämienleistung 
jederzeit einstellen oder für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren aussetzen oder einschränken. 

Abschnitt 5 

Unterstützungs- oder sonstige Hilfskassen 

§ 15. Hat der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses bereits mindestens fünf Jahre 
zum Kreis der Begünstigten einer Unterstützungs- oder sonstigen Hilfskasse gehört, so ist er bei Eintritt 
des Leistungsfalles den im Unternehmen verbliebenen Arbeitnehmern gleichzustellen, wobei sich sein 
Anspruch aus dem Verhältnis der im Unternehmen zugebrachten Dienstzeit zum Zeitraum zwischen Ein-
tritt in das Unternehmen und Eintritt des Leistungsfalles ergibt. 

Abschnitt 6 

Allgemeine Bestimmungen 

Anrechnungs- und Auszehrungsverbot 

§ 16. (1) Die in diesem Bundesgesetz geregelten Versorgungsleistungen dürfen durch Versorgungs-
leistungen, die auf Beiträgen der Leistungsberechtigten beruhen, nicht gemindert werden. Dies gilt nicht 
für Leistungen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung, soweit sie auf Pflichtbeiträgen beruhen, sowie 
für Versorgungsleistungen, die zumindest zur Hälfte auf Beträgen oder Zuschüssen des Arbeitgebers 
beruhen. 

(2) Der Wert des vom Arbeitgeber zu erbringenden Teils der Gesamtversorgung, der sich im Zeit-
punkt des Leistungsfalls ergibt, darf durch eine spätere Erhöhung von anrechenbaren Versorgungsleistun-
gen nicht gemindert werden. 

§ 16a. (1) Sofern Einzelvereinbarungen oder Normen, die den Anspruch auf Betriebspension be-
gründen, nicht anderes vorsehen, ist hinsichtlich der betrieblichen Pensionszusagen 



12 

 1. die Inanspruchnahme einer Gleitpension aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses wegen Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alterspension bei 
langer Versicherungsdauer aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung und 

 2. die Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alterspensi-
on wegen geminderter Arbeitsfähigkeit aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses wegen Inanspruchnahme einer Invaliditätspension aus einer ge-
setzlichen Pensionsversicherung gleichgestellt. 

Wird das Arbeitsverhältnis unter Inanspruchnahme einer Gleitpension fortgesetzt, endet der Erwerb neuer 
Pensionsanwartschaften mit der Herabsetzung der Arbeitszeit auf ein im § 253c Abs. 2 ASVG genanntes 
Ausmaß. 

(2) Bei betrieblichen Pensionszusagen, die auf einer Gesamtversorgung unter Anrechnung von Leis-
tungen aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung gerichtet sind, ist mangels einer für den Arbeitneh-
mer günstigeren Vereinbarung von der zugesagten Gesamtversorgung die sich zum Zeitpunkt der Inan-
spruchnahme der Gleitpension ergebende vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer in Ab-
zug zu bringen. 

(3) Wird das Arbeitsverhältnis bei Inanspruchnahme einer Gleitpension mit einer im Sinne des 
§ 253c Abs. 2 ASVG verminderten Arbeitszeit fortgesetzt, so kann abweichend von der betrieblichen 
Pensionszusage vereinbart werden, daß die Betriebspension längstens bis zur Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses ganz oder teilweise ruht. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für Leistungszusagen und Leistungen im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2. 

Auskunftspflicht 

§ 17. (1) Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer auf Verlangen jährlich Auskunft über das Ausmaß 
der Anwartschaft zum Bilanzstichtag zu erteilen sowie darüber, in welcher Höhe er Leistungen bei Ein-
tritt des Leistungsfalles beanspruchen kann. 

(2) Die Verpflichtung zur Auskunftserteilung im Sinne des Abs. 1 trifft bei zugesagten Pensionskas-
senleistungen die Pensionskasse, bei Lebensversicherungen oder betrieblichen Kollektivversicherungen 
das Versicherungsunternehmen. 

Gleichbehandlungsgebot 

§ 18. (1) Der Arbeitgeber hat den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz einzuhalten und ist 
verpflichtet, bei Einschränkung oder Widerruf von Rechten nach diesem Bundesgesetz Leistungs- und 
Anwartschaftsberechtigte nach ausgewogenen, willkürliche oder sachfremde Differenzierungen zwischen 
Arbeitnehmern oder Arbeitnehmergruppen ausschließenden Grundsätzen zu behandeln. 

(2) Bei Leistungszusagen gemäß Abschnitt 2 oder 2a muss den Arbeitnehmern oder Arbeitnehmer-
gruppen des Betriebes eine ausgewogene, willkürliche und sachfremde Differenzierungen ausschließende 
Beteiligung am Pensionskassensystem oder System der betrieblichen Kollektivversicherung ermöglicht 
werden. 

(3) Verstöße gegen das Gleichbehandlungsgebot gemäß Abs. 1 und 2 bewirken einen Angleichungs-
anspruch des in seinen Rechten Geschmälerten. 

Unabdingbarkeit 

§ 19. Die Rechte, die dem Arbeitnehmer auf Grund der §§ 2 bis 18 zustehen, dürfen - soweit sich aus 
diesem Bundesgesetz nicht anderes ergibt - durch Arbeitsvertrag oder Normen der kollektiven Rechtsge-
staltung weder aufgehoben noch beschränkt werden. 

§ 20. (1) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes anhängige Verwaltungsverfahren 
nach § 3 Abs. 2 oder 3 in der Fassung des Artikels I des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 282/1990 sind nach 
der bisherigen Rechtslage weiterzuführen. 

(2) Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Verweise auf andere Bundesgesetze gelten als Verweis 
auf die jeweils geltende Fassung, soweit in den einzelnen Verweisen nicht auf eine bestimmte Fassung 
verwiesen wird. 

(3) Bei den in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen (z.B. Arbeit-
nehmer, Arbeitgeber, Anwartschaftsberechtigter) gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 

(4) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 754/1996 bestehende, für die Ar-
beitnehmer günstigere Regelungen in Betriebsvereinbarungen oder Einzelvereinbarungen für die Übertra-
gung eines Unverfallbarkeitsbetrages gemäß § 5 Abs. 2 werden durch die Bestimmungen des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 754/1996 nicht berührt, sofern diese Betriebsvereinbarungen (Einzelvereinbarung) im 
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Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 754/1996 für den Arbeitnehmer gegolten 
haben (hat). 

Artikel II (Änderung des ArbVG) 

Artikel III (Änderung des ASVG) 

Artikel IV (Änderung des IESG) 

Artikel V 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

(1) Dieses Bundesgesetz ist auf Leistungszusagen nicht anzuwenden, die vor dem 1. Jänner 1989 
gemacht wurden und von Pensionskassen zu erfüllen sind, die zu diesem Zeitpunkt bereits errichtet wa-
ren. 

(2) Vereinbarungen nach § 3 des Betriebspensionsgesetzes (Artikel 1) können den Stichtag für Über-
tragung von Anwartschaften und Leistungen auf Pensionskassen rückwirkend, längstens aber auf den 
Beginn des laufenden Wirtschaftsjahres des Arbeitgebers festlegen. 

(3) Auf Leistungszusagen, die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gemacht wurden, ist dieses 
Bundesgesetz nur hinsichtlich der nach seinem Inkrafttreten erworbenen Anwartschaften anzuwenden. 
Für die Erfüllung der Wartezeit und des Fünfjahreszeitraums gemäß Artikel I § 7 Abs. 1 Z 2 und § 8 
Abs. 2 zählen auch Anwartschaftszeiten, die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes liegen. In Unterstüt-
zungs- und sonstigen Hilfskassen, die bereits vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bestanden haben, 
bleiben von Artikel I § 15 abweichende Regelungen hinsichtlich der im Zeitpunkt des Inkrafttretens be-
reits erworbenen Anwartschaften unberührt. 

(4) Vor dem 1. Jänner 1990 bestehende Regelungen in direkten Leistungszusagen, die abweichend 
von Artikel I dieses Bundesgesetzes 

 1. eine längere Wartezeit, 

 2. den Verlust der erworbenen Anwartschaften bei einvernehmlicher Auflösung des Arbeitsverhält-
nisses oder bei Arbeitgeberkündigung auf Grund eines in einem Disziplinarverfahren festgestell-
ten schuldhaften Verhaltens des Arbeitnehmers, 

 3. den Widerruf von Leistungen wegen eines Verhaltens des Leistungsberechtigten, das ihn des 
Vertrauens seines früheren Arbeitgebers unwürdig erscheinen läßt (insbesondere wegen Versto-
ßes gegen bestehende Konkurrenzklauseln), 

vorsehen, bleiben unberührt. 

(5) Der Unverfallbarkeitsbetrag im Sinne des Artikels I § 7 ist bei direkten Leistungszusagen, die vor 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 282/1990 (1. Juli 1990) erteilt wurden, nach den Vorschriften 
des § 7 Abs. 2a und 2b Betriebspensionsgesetz, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 754/1996, 
für den Zeitraum ab 1. Juli 1990 bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu berechnen. 

(6) Artikel I § 10 ist auf Leistungen aus direkten Leistungszusagen, die vor Inkrafttreten dieses Bun-
desgesetzes gemacht wurden, nicht anzuwenden. 

(7) Artikel IV dieses Bundesgesetzes ist auf Insolvenzen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Insolvenz-
Entgeltsicherungsgesetzes, die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eingetreten sind, nicht anzuwen-
den. Die Frist nach § 6 Abs. 1 des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes für Ansprüche nach Artikel IV 
Z 2 lit. a endet frühestens vier Monate nach Kundmachung dieses Bundesgesetzes. 

(8) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in der je-
weils geltenden Fassung anzuwenden. 

(9) Artikel V Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 754/1996 tritt mit 1. Jänner 1997 
in Kraft. 

Artikel VI 

Inkrafttreten und Vollziehung 

(1) 
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 1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1990 in Kraft. 

 2. § 16a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 335/1993 tritt mit 1. Juli 1993 in Kraft. 

 3. § 1 Abs. 3, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 Abs. 2 bis 5, § 9 letzter Halbsatz, § 11, § 12 Abs. 2, § 13 
Abs. 3, § 14 Abs. 3 und § 20 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 754/1996 treten mit 
1. Jänner 1997 in Kraft. 

 4. Für Übertragungen gemäß § 48 PKG von Anwartschaften und Leistungsverpflichtungen aus 
direkten Leistungszusagen in Kollektivverträgen tritt § 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 754/1996 rückwirkend mit 1. Juli 1996 in Kraft, wobei für bis zum 31. Dezember 
1996 begonnene Übertragungen anstelle des Stichtages 1. Jänner 1997 im § 3 Abs. 1a der 
1. Jänner 1996 zu treten hat. 

 5. § 3 Abs. 4 vorletzter und letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997 
treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. 

 6. § 3 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 51/2002 tritt mit 1. Jänner 2002 in 
Kraft. 

 7. Die §§ 2 Z 1, 3 Abs. 1 Z 1, 5 Abs. 2 Z 2 und Abs. 5, Abschnitt 2a, 7 Abs. 3 Z 1, 13 Abs. 1 Z 2, 
17 Abs. 2 und 18 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 8/2005 treten mit 
23. September 2005 in Kraft. 

 8. § 11 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2008 tritt mit 1. Juli 2008 in 
Kraft. 

 9. § 1 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 22/2009 tritt mit 1. April 2009 in 
Kraft. 

 10. Die §§ 7 Abs. 6a und 11 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2010 treten 
mit 1. August 2010 in Kraft. § 11 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2010 
gilt für Insolvenzverfahren, die nach dem 31. Juli 2010 eröffnet oder wieder aufgenommen wer-
den. 

(2) Mit der Vollziehung sind betraut: 

 1. hinsichtlich Artikel I § 4, § 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2 und § 12 Abs. 2 der Bundesmi-
nister für Justiz; 

 2. hinsichtlich Artikel I § 11 Abs. 3 der Bundesminister für Finanzen; 

 3. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für Arbeit 
und Soziales. 


